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§ 12
Aufwendungen für die Familie

(1) Die Aufwendungen zur Befriedigung der mate
riellen und kulturellen Bedürfnisse der Ehegatten, der 
minderjährigen und der im Haushalt lebenden voll
jährigen Kinder werden von den Ehegatten und den 
Kindern entsprechend ihren Kräften, ihrem Einkom
men und ihren sonstigen Mitteln durch Geld, Sach- 
und Arbeitsleistungen gemeinsam erbracht. Das gilt 
auch, wenn die Ehegatten vorübergehend getrennt 
wohnen.

(2) Ein Ehegatte, der keine eigenen Einkünfte oder 
Mittel hat, leistet seinen Beitrag allein durch Arbeit 
im Haushalt und die Betreuung der Kinder. Ist ein 
Ehegatte nicht in der Lage, zu den Familienaufwen
dungen beizutragen, hat der andere sie allein zu er
bringen.

(3) Soweit die Ehegatten und die volljährigen Kinder 
zum Familienaufwand durch Geldleistungen beizutra
gen haben, finden die Bestimmungen über den Unter
halt entsprechende Anwendung.

Eigentums- und Vermögensverhältnisse der Ehegatten

§13
(1) Die von einem oder beiden Ehegatten während 

der Ehe durch Arbeit oder aus Arbeitseinkünften er
worbenen Sachen, Vermögensrechte und Ersparnisse 
gehören beiden Ehegatten gemeinsam. Den Arbeits
einkünften sind Einkünfte aus Renten, Stipendien oder 
ähnlichen wiederkehrenden Leistungen gleichgestellt.

(2) Jedem Ehegatten allein gehören die vor der Ehe
schließung erworbenen, die ihm während der Ehe als 
Geschenk oder als Auszeichnung zugewendeten und 
die durch Erbschaft zugefallenen Sachen und Ver
mögensrechte. Desgleichen sind Alleineigentum jedes 
Ehegatten die nur von ihm zur Befriedigung persön
licher Bedürfnisse oder zur Berufsausübung genutzten 
Sachen, soweit nicht ihr Wert gemessen am gemein
schaftlichen Einkommen und Vermögen unverhältnis
mäßig groß ist.

§14
Von den Regelungen des § 13 abweichende Verein

barungen der Ehegatten sind zulässig. Sie sollen schrift
lich getroffen werden. Über Sachen des gemeinschaft
lichen Eigentums und Vermögens, die der gemeinsamen 
Lebensführung der Familie dienen, können keine ab
weichenden Vereinbarungen getroffen werden.

§ 15
(1) Verfügungen über Sachen und Vermögensrechte 

des gemeinschaftlichen Eigentums und Vermögens tref
fen die Ehegatten im beiderseitigen Einverständnis. 
Gegenüber Außenstehenden kann jeder Ehegatte die 
Gemeinschaft allein vertreten; die Verfügung ist jedoch 
unwirksam, wenn dem Dritten bei Vornahme des 
Rechtsgeschäftes ein entgegenstehender Wille des an
deren Ehegatten bekannt ist.

(2) Über Häuser und Grundstücke können die Ehe
gatten nur gemeinsam verfügen. Für Verfügungen über 
Einlagen bei Sparkassen oder Banken gelteri die Vor
schriften des Sparkassen- und Bankverkehrs.

§ 16

(1) Für während der Ehe entstandene persönliche 
Verbindlichkeiten und für Unterhaltsverpflichtungen 
eines Ehegatten haftet nach seinem persönlichen Ver
mögen auch das gemeinschaftliche Eigentum und Ver
mögen.

(2) Widerspricht der andere Ehegatte der Inanspruch
nahme des gemeinschaftlichen Eigentums und Ver
mögens, so hat das Gericht auf Antrag des Gläubigers 
zur Wahrung seiner Rechte und der Rechte des wider
sprechenden Ehegatten in entsprechender Anwendung 
der Bestimmungen über die Verteilung des gemein
schaftlichen Eigentums und Vermögens bei Beendigung 
einer Ehe (§ 39) festzulegen, inwieweit Teile des ge
meinschaftlichen Eigentums und Vermögens der Haf
tung unterliegen.

(3) Bei Inanspruchnahme des gemeinschaftlichen 
Eigentums und Vermögens für persönliche Verbind
lichkeiten oder Unterhaltsverpflichtungen eines Ehe
gatten kann jeder Ehegatte die vorzeitige Aufhebung 
der Eigentums- und Vermögensgemeinschaft verlangen, 
wenn es zum Schutz der Interessen eines Ehegatten 
oder minderjähriger Kinder erforderlich ist (§ 41).

Dritter Abschnitt 

Unterhalt bei bestehender Ehe

§17

Leben die Ehegatten getrennt, weil einer von ihnen 
die eheliche Gemeinschaft nicht fortführen will oder 
beide dazu nicht bereit sind, so bleiben die durch die 
Ehe begründeten Pflichten weiter bestehen. Die Rege
lung der Unterhaltsbeziehungen zwischen den Ehe
gatten folgt dem Grundsatz, daß die materiellen Le
bensverhältnisse des unterhaltsberechtigten Ehegatten 
und der bei ihm lebenden minderjährigen oder wirt
schaftlich noch nicht selbständigen volljährigen Kinder 
ihren Lebensbedingungen bei gemeinsamer Haushalts
führung entsprechen sollen.

§ 18

(1) Unterhaltsberechtigt ist der Ehegatte, der wegen 
Alters, Krankheit, der Erziehung der Kinder oder aus 
anderen Gründen nicht in der Lage ist, sich durch 
Arbeit oder aus anderem Einkommen die Mittel zu 
einer den wirtschaftlichen Verhältnissen beider Ehe
gatten entsprechenden Lebensführung selbst zu ver
schaffen.

(2) Hat der unterhaltsberechtigte Ehegatte keinen 
Beruf erlernt, kann er für die Dauer einer Berufs
ausbildung Unterhalt fordern und darf nicht auf die 
Übernahme einer anderen Arbeit verwiesen werden.

(3) Der Unterhaltsverpflichtete hat dem Unterhalts
berechtigten, soweit er unter Berücksichtigung seiner 
eigenen Bedürfnisse und seiner sonstigen Verpflich
tungen dazu in der Lage ist, diese Mittel oder einen 
entsprechenden Zuschuß als Unterhalt zu gewähren.

(4) Ein Ehegatte, der mit der Trennung gegen die 
durch die Ehe begründeten Pflichten schwer verstößt


